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H- f!YS . 
der BeIlagen zu den 

steMgr,'phiscnen Protokollen d 

n..a"'s ~ 3~ -faih197'1 n .~. ___ . __ _ 

A n t r a b 

der Abgeordne ten YR. HAU:5ER1 pp. I.(~f\'" ~LI''''.AYf2.1 .1TA IJJlI N0flZ. t I1A(HUNtt: 

und Genossen 

betreffend ein Verkehrsrecht-Anpassullgsgesetz 1971 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••.•••• , mit dom Vorschriften 
zur Anpassung des Straßenv0rl~ehrsrechtes an die 
Entkriminalisierung von Verkehrsstraf'taterl und • 
zur liebung der V~rkchrssicherheit erlassen werden 
(Verkehrsrecht-Anpassl..l.ngsgesetz 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die straßenverkehrsordmm.g 1960 (stvo 1960), EGTIl.iTr. J.59, 

in der FassunG der Bundeseesetze BGDl.Nr. 20l~, DGBl.Nr.229/196:5 

und DG31.Hr. 209/1969 und der Kunc.1laachungen TIGB1.Nr. 228/1963 

und TIGB1.Nr. 163/1968 1vird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. An § 26 l-rtrd folgender Abs. Gangefügt: 

"(6) Die in Abs. 1 bezeichneten Signale gelten als Not

zeichen im Sinne des § I des Dundesgesetzes vom 24.1-1ai 1929, 

TIGBI.Nr. 181, gegen den Nißbrauch von :C~otzeichen. n 

2. In § 31 Abs. 1 haben die 1!forte: "Beschädigt oder" zu entfallen, 

3. § 96 Abs •. 1 hat zu lauten: 

"(1) Ereignen sich an einer Straßenstelle wiederholt 

Unfälle mit Sach- oder Personenschaden, so hat die Behörde 

auf Grw1.d der ihr vorliegenden. Bericht<:! der Dienst

st-ellen von Organen der Straßenaufsicht xestzu-
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stellen, ~.;elche ?raßnahmen zur VerhUtung i'lei terer 'Unfälle 

ergriffen werdmkHnnen. Diese Feststellung ist demjenigen 

gegenüb2r zu treffen, der für die ;'~rgreifung der Naßnahme 

zuständig ist." 

4. Im § 99 (1) haben die Worte "oder mit Arrest von einer 

bis sechs ;iochcn lJ zu entfallen. 

5. Im § 99 Abs. 2 haben die ~""ortG "oder mi t Arrest von 2h 

Stunden bis sechs '"fachen" zu entfallen. 

6. Im § 99 Abs. 2 lit. e habe~ die ~,rorte Hader sonst gegen die 

Bestimmu~gen des § 31 verstößt n zu entfallen. 

7. Im § 99 Abs. 3 haben die 1!orte 11 oder mi t Arre s t bis zu 

zi .... ei Hochen ll zu entfallen. 

8. Im § 99 Abs. 4 haben die Worte 1I 0 der mit Arrest bis zu 

'+8 Stunden'! zu Gntfallen. 

9. § 99 Abs. 6 lit. c hat zu lauten; 

He) ,,,enn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 

der Gerich te fallenden s trafbarcfl Handlung bilde t." 

10. An § 99 l,drd folgender § 99 a angefUgt: 

"§ 99 a. Entfall des Einsehreitens. 

Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, beii-rahr

genonunenen Übertretungen straßenpolizeilieher Vorschriften, 

die für den ruhenden Verkehr oder für den Fußgängerverkehr 

gelten, von einem Einschreiten nach § 50 des Verwaltungs

strafgesetzes 1950 und ~/"on einer Anzeige w"egen Verdachtes 

der Veriial tungsUbertretung abzusehen oder eine Ermahnung 

zu erteilen, Henn durch diese Übertretung die Sicherheit, 

Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträch

tigt worden ist." 

11. § 100 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(I) Ist eine Person als Lenker eines Fahrzeuges einer 

Ver1".'al tur..gsübertretung nach § 99 schulC'.igr. so kann neben 

der Geldstrafe ein Verbot des Lenkens von Fahrzeugen bis 

zu zt ..... ei Jahren verh2.ngt "(",erden, wenn die Tat unter be

sonders ersch1ierdenden Umstünden begangen ;{"uree. 
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Artikel II 

Das I~aft:fahrgesetz .i..967 , BGBl.:i':r. 267, 1fird ab{5'eäl1.dert ,de 

folg't; 1 

1.. '_:·:·c··~Cl"'l ~~ -I' S l' S t .~o~.,r:",.~·J.d~ ... r ·S '"""'.... "" 1 ,- - u _ • ~_-- ~ ~ i~ n Deu aUlzunClmen: 

11 S7:; <1.. Gerichtliche ocler straD(~npolizeiliche Lenkverbote • 

:::i.rU über elen Desi tzer e:Lner Lenl-::erbereclltiG'ung von einem 

Bericht oder von einer Verwaltungsbch~rde das Verbot des 

Lenkens von Fahrzeugen auseesprochen, so hat dio Beh~rde 

nach :Sintri tt der Rechtsl::raft des Urteiles oder des De

scheides den Besi tzer der Lenkerberech ti6 .... ung des Rechtes 

zum LelJ.l.:en von Kraftfc::.llrzeuccn :für die Dauer der (;ericht

lichen oder veri·;al tlli"1.b'soehördlichen I!c.ßnahmc verlustig zu 

-:::rklU.rcn End der .. Fü...~rersc!J.ein oinzuziehen. n 

:Jer § IJL~ 11a t zu lau ten: 

n§ 134. StrafbestimmunGon 

(1) Wor den Vorschriften dieses Dundesges~tzes oder der 

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen yerordnungen 

zU't·,riclerhandel t, begeht eine Ver-;·;al t'ungsübertre tUl1.g und ist 

mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestrafen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(J) :=ine Ver1:al tUTlgsübertretung liegt nicht vor, 

a) 1-;enn durch die Tat nur Sachschaden entstanden ist 

und die Bestimmungen über das Verhalten bei einem 

Verkehrsunfall mit bloßem Sachschaden (§ 4 Abs. 5 

der Straßenverkehrsordnung 1960) eing'ehal ten ,.,orclen sind, 

b) 11enn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig

keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet. n 

3. An § lJ1.~ ",-ird fOlgender § 1)4 a angefügt: 

n§lJh a Entfall cles Einschreitens. 

Die Orbane des ü:f:fcntlicl1en SicheJ.~ho:L tsdicnstcs sind be

recht::1_Gt, bei --;-rahrgenOH1!!1enen Übertretuneen nach § lJL~ von 

einem Eirischreiten nach § 50 des VerwaltunGsstrafgcsetzes 

1950 und von einer Anzeige ilegen Verdachtes der Ver--; .... al tungs

übertretung abzusehen oder eine Ermahnunc; zu erteilen, 'felL.." 

durch diese Ubertrotung die Sicherheit, Leichtigkeit odor 

Flüssiekeit des Verkehrs nicht bccintr~chtigt worden ist, 

und die Ge'· ... Uhr für eine sofortige Dehel:n.U1g eines bean-
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1.r t il,:(ü III 

-q/ln ü " ..J, / jU '1 in der Fassulle 

TJGjJl • :Ir • ""/''''-''' . )0 ~;.i.JL;, 

Y3G~1 • :·:r • 11/19(2, nCnl. 
2'Ir. . '''''''/1 (}./, . .L . .J" _. '-'"~ unu 

1. Der § 30 Abs. 1 hat zu Im' ... ;;en: 

DGDl • 

einer Dunclesstraße, 

und Si<;:herl.:nG c1GS Verkehrs, I3li.1..1l:1G u. dgl. ,.;ire! als Verwal

tUll.csiibertre tune von der ßozi:!:'l;:sverual tUl1.gsbch<irde 1l1~ t 

Gelds trai'en .bis zu 2.000 S geahl1dc t. " 

2. An § ,30 is t :folGender Abs. lf. all:c~ufüccn: 

" (l~) :Sine Vcr'Hul tuncsübcrtrc tune im Sinne des Ahs. 1 licG't 

nich t vor, 1;011n die De s tj.r.lmUl1.r;en über das Vcrhal ten bei 

einem Verkehrsunfall mi t bloßel:} Sachsch~c1en (§ l~ Abs. .5 

Straßenverkehrsordnung 1960 - S(;VO. 19!Go) cingohal ten 

,",orden sind. In dicseo Falle hat die Dezirksvert.al tl.mgsbc-

hörde lediglich über die privatrceht1.iehcll. AnsprUche der 

Dundesstra,ßenvert.al tun~ ge~cl1. dell. Deschilclicer zu entschei

den (§ 57 VStG. 1950)." 

Artikel IV 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1.7.1971 in Kraft. 

Artikel V 

(1) Hi t der V011zichung c:es Artil;:e1s I, Z. 1 ist der Bundes

minister fUr Jus tiz bc trau t; 2.n5011S tC!ll obli.cgt die V01J.zicll1..U1Z 

des _t\J. .. tikels I, sO\'lei t sie elen Li.indern zu;:; t 0ht, dca Lanc:.les

rccierun,::;-en, im übricen dem Dundcsninistcr i'lir !-Ianclol, Ge-

,.,erbe unu Indus tri c • 

(2) i-:i t der Vollzielnm.[" des Artil:.c1s II i5 t d.::-.c :Sund~sr:lin:Ls i.:e::c 

fUr Han.dc 1 9 GC1J'crbc und Indus tri G be trau t • 

(J) Ni·'!:; der Vol1zichun,s- des Artil:e1s III is t der DundesJ:lini s t:Qr 

fi.ir Dm.l tca und Te d1.nil;: oe tr;::'.l! 1; • 

einer crs ton LesunG zu 1.1n tCl'zichcll lil1.(i. hicl~~~,Uf' (lem Han<lc.Ls-
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?Jer vorlic@;cncle Entl'iurf echt davon aus, daß es nach der gel tenden 

He~htslage kein oinhei tlic:J.les Straßenverkehrsrecht ßibt. ~:ährend 

:o.s '':;isGnbalEl~''''8sen, das SchLf.rahrt1>[(~sen und das Luftfa. .... '-lrtlfesen 

jr"" .... eils ein in sich geschlossenes TIechts!;ebiet darstellen, ist 

das Straßenverkehrs',Jcsea auf mehrere, auch veri'assungsrechtlich zer-

6~litterte TIechtseebiete aufgeteilt. So ist das von den Gerichten 

_:ü. handhabende Verlcehrsstrai'recht in Gesetzgebung und Vollziehung 

TJundessache; die Straßenpolizei , also elie Sorge für die Sicher

heit, Leichtigkeit lIDd Flüssigkeit des Verkehrs auf Straßen, 1legen 

L:nd Plätzen, ist in Gesetzgebung Dundessnche in Vollziehung Landes-

c, :3.'::113; das ICra:f t:C"c..hrucsen is t in. Ge 5 e tzg'8bung und Vollzieüung :Jnndes

sc~.cllG und elie A.nGelcGenhci ten des Straßenbnucs und StraDenerhc:.l tung, 

d.l:ö;o die 3t~'aßc:nanGelegenheiton schlechthin, sind, sOHeit sie sich 

~~1}.f' :Gunf~css traßen. bezi'2hen, in Gesetzgebull!;" und Vollzie::~unG' Bundes

sache, soweit sie sich jedoch auf andere n.ls Bundesstraßen. be-

:: .. iohen in Gesetzgehung und Vollziehung Landessache • Das Ver ..... al tungs

verf'al'.lren,das e;ern.de fHr Übertretung straDen!')olizeilicher ocler 

l';Tai'tfahrrcch tlichcr Vorschriften von besonderer Becleutu..ng is t, "ird 

durch Bundesgese tze geregel t und zi-Tar, sO'",ei t dem BedUrf'nis nach 

}~rlassung einheitlicher Vorschriften a1.5 Vorhanden erachtet ,.".ird, 

'\las lrohl für den gesamten Dereich des Strz~ßcnve~d\:ehrs anzunehmen ist, 

a~,lch in elen Angelegcnhei ten in denen die Gese tZb'ebung den Ländern 

zusteht. Über die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Gütern 

auf' Straßen auf die im vorliegendem Ent'\,rurf nicht einGegangen "drd, 

zähl t i'lieder zu den Angelegenhei ten des Gew'erbes die m Gesetzge

bune und Vollzielrung DunCessachen sind. 

Die ":sn tkriminalisierung des Verkehrsstrafrechtes" hat nicht mehr 

die blasse Dedeu tunS' eines lance Zeit hindurch bemüh tcn Schlagi'iortes; 

sie tln. t k,onl:re te Yors teIlu11.b"en angenommen. Die Straßenverkehrsvor

schrii'ten an die Grundgedanken der "Entkriminalisierl.'L"'lgll anzupassen, 

ist eines der Ziele dos vorl~eeenden 2utwurfes. 

Da dem Ent'\;urf der Gedcul.l~e völ1~G fen'!. ~st, :Cür alle Gebiete des 

S'crcJj~~nvcrk~hrsrcchtes eine: eir:J."lei tlichc ver:fo.ssullGsrechtliche 

GruncLLag-e zu sch<J.f'i'e1l., häl t er sich str~kte an die gel tondo vor

fnssP,n.gsreeh tliche Vertej_lung der Kompe t811zen und versucht auf' dem 
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Boden dieser l~ompetenzverteilunG' eine Hohl durchaus allgemein aner-

kann te Forderung nach einer zusar..mengel'aßten nEe;elung zusanmengc

höriser gleichartiger in den verschiedenen Straßenverkehrs gesetzen 

aber unterschiedlich gereGelter Themen zu erfüllen. Dabei ,,,ird nicht 

verkann t, daß der alle Lebensbereiche erfassende Straßenverl<:ehr bCl-läl tigt 

"h-erden ka.."'1.n, Henn der Gesetzgeber unablässig bemüht ist, die Ver

kehrssicherhei t zu haben, die Vorschriften den gel-lOnnenen Erfahrun-

een entsprechend zu gestalten (ohne der beiden enorm unterHorfenen 

mit allzu häufigen sie betreffenden Bestimmungsänderungen zu be-

lasten) und die einzelnen, den Straßenverkehr regelnden Vorschriften 

aufeinander anzugleichen und anzupassen. Hit diesem Vorhaben soll 

demnach auch ein Bei trag zur Rechsvereinfachung geleistet '-lerden. 

Zu Artikel I 

Zu Z. 1 

Die VerHendun& von Blaulicht und Tonfolgehorn bedeutet eine Durch

brechung der Verkohrsregeln und damit eine Vergrößerung der sich 

aus dem Straßenverkehr erGebenden Gefahren. Diese Gefahren können 

sich letztlich auch eegen den i-lenden, der diese SignaJ:e selbst; ver

lVendet. Es liegt daher im Interesse eines jeden StraßenbenUtzers, 

daß vor.! Blaulicht und vom Tonfolgehorn nur der unbedingt notw"endige 

Gebrm.1ch gemc.cht l{ird. Dem Hißbrauch von Blaulicht und TO:1.lolGehorn 

Häre daher energisch ente-egerr1'lirken. Die rechtliche" Handhabe llie

für bietet der § 1 des Dundesgesetzes vom 24.5.1929, DGD1.Nr. 131. 

In dieser Gesetzesstelle '-lird der Hißb:l'auch der j_n Vorlcehrsvorschri.:f

ten festgesetz{en ~otzeichen unter Strafe GestelLt. Mit dem neu 

vorgesehenen Abs. 6 zu § 26 der straßenverJ.:chrsordnung \vird daher 

nicht Neues g'eschaffen, sondern lediglich die An,.,endbnrkei t bestehen

den Rechtes auch auf' den !lißbrauch von Blaulicht und Ton.folG"chorn 

festgestellt. 

f:u Z. 2 

Die Ahndunc; von Deschädit,'"lmgen von straßen gilt nach dem OErl<:enntnis 

des Vcrf'assungsgerichtshofes vom 7.Juni 1969, B 381/63, als eine 

nicht unter den Begriff IIStraßenpolizei ll fallende straßenallgele.,. 

G;enJ.1.cit. :";2..ch der :,"\.m 1.Okt. 1925 geltenden Rechtslage, die nach 

der stündigen Judikatur des Verfassunesgerichtshoi'es zur Auslegung 

~ "~ .... err''"'?:uziehen ist, der Kompetenzartikel des Bundesver~assungsgese·.:;zes - <. ........ -
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Kar die DcschiidiCUl1.C yon .2i.nrichtuneen zur RCGclunG und Sicherung 

dos Verkcl1l's einer ::3e s chüdicunb' von Straßen überhaupt zleicl-:al-

JICt._ :';cn. Da c~er ~ 31 1'>..bs. 1 der Strawenve::::~:cl"~rsordnung Desclü~di;:;L!.n-

;0:" vcn =~i::.r:Lcht'-lnbe;l ~jur }"";.c eelung und :Jicl"lerung des Verkehrs 

L>ishcr als eine 5 trai1cn~Jo1:Lzeilich erheülichc Angclegenhei t betrach-

.:; c, ist eine, Dercinicunc clc)r Rechtslage in der RichtUH6 notl1endig 

c:;;;\:orclen, , () au.w: die Desc:"liicliC;Ull.g von :=inrichtuncen zur Regelung und 

SicherunG des Verkehrs :-=lini' tighin nicht mehr einen s traDenpolizei-

lichen Tatbestand darstellen soll. 

Diese DestiI:ununC nor~niertf daß die Organe der St:CQßenaulsicht 

\Ccrl:ehrsur:..:;:-c..ll (§ 99 J .. l:>s. 6 li t. ader S traßenvc!:J\:chrsordnu!1.g) , 

also ein Verkehrsunfall mit bloßem Sachschaden einGetre~en ist. 

Dj_0SG Bostir:nm.lncon sollen dem Gedanken Rechnung tragen, daß an.3telle 

la.tr-zfristiGer Freihei tstrufon grundsätzlim G81dstrai'cn treten sollen. 

Frci.hei tstrQ:fen sollell daher o..uch in der Straßenverkeh=,-~~;ordnung 

nur mehr als Ersatzstra:fen i'ür den Fall der lJNeinbringlichkei t 

der Geldstrafe vorgesehen werden. 

:311 7. 6 

:eiL elie .tUmdune; der Beschädigung von Einrichtungen zu:r' Regelung 

und Sicherung des Verkehrs nicht zu elen Angelegenheiten der Straßen

polizei gehört (siehe Aus:fUhrunsen zu Zii'fcr 2), w·ar auch eine ent

sprechende Xnderunc des § 99 Abs. 2 lit. e vorzubereiten. 

Zu ~3. 9 ----'-
EL1C s traDenpo.l:Lzeiliche Übcrtrc tuns soll dann nicht rmhr ver~,val

tunc;sbehördl:Lch bestra:Ct Herden, i-lOnn sie clen Tatbestand einer 

der allGemein anerkar:nte TIochtsc;rlEl.dsatz "eie bis in ideQII zugrunde, 

der eine generelle Beseiti;sung der Kumulation von Gerichts" und 

VerHnl tun~'s s tra:fen für ein und claerel be Delikt rech ti:'ertit;t. 

Z1.::' 10 

:;,s teine allgemcin bekallIl ce Tatsachc, claß OrGane der Str;J.ßen-

aufsIcht stra..8cnpolizeil:Lcl1e 1)ocrtretun;;cn dulden, ohne denjenigen, 
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der dio ÜbertretunG ~eceht, lill Orcanstrafverfahren zu bestrafen, 

anzuzeigen oder überhaupt nur zu beanstallcl8n. Dieses Vorgehen der 

Orcane der S trußenuufsich t, cl&s sich zU1/eilen. als zvreckmLi.Dig und 

vernüll.:ft~~G ori,'ei s t, ~st s t:'o.frechtlich 11.:i_ch t unproblem2. tisch und 

auch deshalh bedenklich, veil, wie der Verf'assungsgerichtshof' in 

s(~incm :Cl~kenn. tr:::'s, Slg. lj. 397/1903 aus:fLihrte, clas Vertrauen der 

Bevölkerung in die Rech tse tao. tlichlcei t rler Vert{al tun;; leein träch

tigt i\'i:i~d, ,,renn sie fes-tstellen rauD, daß die pflichtmäD:ge Ahndung 

von Rechtsverl e tzunc;cn nicht Gleichmäßig erfolgt. ~li t der vorgesehenen 

Bestiu1l3TLUlg des 0 99 a soll eine Gosetzliche GruncUaGe geschaffen 

i-!erden, ,-:elche die Organe der Straßenaufsicht berechtigt, bei völlig 

unbedeutenden Ordnungsllidrigl::ei ten von einem :Sinschrei ten abzus ehen 

und aLlenfalls eine Ermahnune zu erteilen. Bei dieser Gelegenheit 

soll aber auch eiie :Sr,-rartu11.C ausgesprochen ,;erden, daß sich die 

:=rm:::Glnungoll in einem zei -Glich vertretbaren Ausmaß haI ten; die be-

s tir,m1llug hätte ihren Sinn verfehlt, '\;ann der durch die Ermahnung er

littene Ze~tverlust ernpf~ndlicher spürbar wäre, als d~e zu erwarten

de Bestrai'ung. 

Zu 11 

Es \,"ird als z'-leekr.1äßig erachtet, auch :für den Fall e~ner ver\-lal

tun:.:;s;.)ehördliehen Des trafung 1{egen Übertre tung s tr'aßellpolizeilicher 

Vorschriften ~n besonders sclnJeren Fällen die Nebenstrafe des 

Lenkverbotes auszusprechen. Es handelt sich hiel:Jei um eine straßen

polizeiliche ITebenstraf'e 111i t der Bedeu'tung einer vorbeugenden 

r.laßnahme. Als straßenpolizeiliche Haßnuhme darf das Lenkverbot 

aber n~ch t alleillc auf das Lenl\::cn von Eraft:fahr~eugen abe;es tell t 

1-Terden, 1'[cil dies eine Angelcgenhei t des Kraftfahri.,resens w-äre. Es 

ll1uß daher von einem Lenkverbot schlechthin gesprochen ,-{erden. 

Zu Artikel II 

Zl!. Z. 1 

Die Verhängung des Verbotes eies Lenkens von Fahrzeugen soll in 

Hinkunft s01-iOhl QIs eine Gerichtliche Strafe n.ls auch eine st:caßen

polizeiliche !;ebcnstrn.fc in Betracht kOrill:1en_. Ist ein cliesbezüeLi.ches 

Urteil oder ein dieshezüc;lichcr Bescheid rechtsl.;:riiftig, so hat die 

f " l' -". - , ' P'" " _!. "n 1 J- ve Be]'lö rr1 p. ohne ur C 1e l"n-,:;zlcoÜunD' ell1.eS 'LU'lrCrSCnC1nes zus ,-,a~ Ci -G -' . ~ " •. - . 
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weiteres Verfahren den Spruch des Gerichtes oder der Verwaltuncsbe

hürde :1echnLulG zu tragen. Bei der vorgesehenen :::1cgeJ_unG" \-Tird dor 

Rech ts.Lnge on tsproclwn, daß die BerechtiGung ZUD Lenken eines ICrni't, 

die zur I-L,"i1clhabllng kraftfahrrec!ltlicher Vorschriften zustLi.udige Be

he;rc1e :li8 i:aßnahmen zu treffen, die sich im konkreten Falle aus 

Ci.;:ö!il1 Gesichtspunkt des Strafrechtes odor des Straßenpolizeirochtes 

o:q;Qbo:'l. Hi t dieser neGelunG ilird auch der verfassungsgesetzlich 

vcranl:erten Trennung von Justiz und Veri·ral tung ebenso entsprochen, 

i:ie der Tatsache, daß die Angelegenhei ten der Straßenpolizei im 

Gecensa tz zu den A..1'lgelegenhei ten (~es Kraft:fahr1'lesens in Vollziehung 

Landessacho sind. Die Entziehung einer kraftfahrrechtlichen Lenker-

bc'r?':::~lt:LGunc bleibt sohi.n auch als Folge einer str2_frechtlichen 

n(ler straßo:apolizeilichen Haßnahme eine Angelegenhei t des Kraft-

Von der bisherigen Fassung des· § 134 ICraftfahrgesetz 1970 unter

sC:loide:l1. sich die nunmehr vorgesehenen Strafbestimmungen in fol-

genden BelanGen: 

1) iIie in der Straßenverke~lrsordnung sollen für Übertretungen kraft· 

fahrrechtlicl1er Vorschriften nurmehr Geldstrafen vorGesehen ' .... erden. 

:2) l"lit Rücksicht darauf, daß Arreststrafen primär nichii1"ilehr ver

hänC-t ,wrden sollen, soll auch nicht mehr mÖGlich sein, Geld- und 

ArrGststra:fen nebeneinander zu verhängen. 

Im Kraftfahrrecht ist ein Lenkverbot als Nebenstrafe entbehrlich. 

Dies deshalb~ weil das Kraftfahrrecht ohnedies sehr eingehend die 

Vorschriften über die Entziehung der Lenkerberechti.gung el1,thält, 

die sich dem i'iesen nach als, Y~E.~e~g~,nde Haßnahme darstell t. 

Zu z. 3 

Ebenso H'ie bei tJbertre tungen straßenpolizeilicher Vorschriften 

soll elen OrGanen cle:c StraD\;!naui'sicht die :Wglichkei t c-eecben 

Herden, von einem Einschreiten bei Verdacht von Ver'h"altuncsüher

trctuTIgen nach krafi;:t'::::.h.rreclltlichen Vorschriften abz.usehen und 

a.l1-cr:;,i'c.lls eine :Crr.lo.hnunc zu erteilen. Die sofo1.~tiGe Behehung 

Gin,os Nangels ist eti:a bei einor bloß ve2'schmutzten oder mit einor 

SciElce- oder EisschicJ:lt bedeckten l~ennzeichentaiBl zeCt::h,:;;n.. 
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Zu Artikel III 

Zu Z. 1 

DeF! ':=n t\·;urf lieet z1..1näc11.:::. 1; der Gedanke zUG'runcie, claß die absieh t

liehe Beschädigung von straßen und deren Zubehör uls ceriohtlich, 

::;tr<:"i'bare T<l'C Gel ten soll. Auch :für diesen Bereich soll eine klare 

?renl1ung t.i.el~ Tatbe stände Ge :30cen '.Jerden. ::::;s Hird erw'arte t, daß die 

Lanclesgesctzgeber für (~ie Lanclesstraßengesetze ähnliche Vorkeh

rungen tre1~fen. Im besonderen kommt noch dazu, daß die Ahndung von. 

Besch[idigttngcn von EinrichtunGen zur Regelung und Sicherung des 

Verl:.ehrs nicht zu den Ant;elec;enhei ten der Straßenpolize:L zählen. 

Eine solche BeschädigunG soll aber auch nicht straffrei bleiben. 

3s soll daher im Bundesstraßengesetz eine entsprechende ReGelung 

bezüglich der fahrlEissigen Deschäcl:LCunG solcher :8inrichtune;en 

vorcenOr.1uen ,,,erden. 

Zu Z. 2 

l1urde eine Straße einschließlich deren Zubehör, insbesondere eine 

::1inrichtlUlg zur Regeh.mg und Sicherung des Verkehrs lediglich 

fahrlässig beschädigt, so soll eine DEStra:rung daru1. unte::cbl.eiben, 

l-lenn die in der Straßenverl:chrsordnunG 1960 festgeleGten B'~stim

mUHGen über das Vorhnl ten bei einem Verkehrsunfall mit bloßem Sach·-

'.' (~.1" 0 scnaaen \~ ~ ~us. 5 der S~cr8.ßcrn-r:;J.~1;:8hrsordnung) eiH{;chaltcl. \10rden 

sind. Aus veri-lal tun{;sökonomischen GrUnden soll abei~ a-dch in diesem 

Falle die Dezirksver\{al tungsbehörde über die pr~_va trech tlichcn 1..11.

sp:;..~i.i.che der BundcsstraßenverualtullC cntscheiden. 

Zu .i\.rtikel IV 

Das Datum des Inkruftretens i.st 2.uf ein möglichst rusc!!es ~{irl;:

samverden dieses Gesetzes nbgestellt. 

Zu -,i..rt:Lkcl V 

Dieser Artikel, der die VollzuGsklausel enthalt, bcrlicksichtigt 

die vorfassuncsgosetzliche KOHr.>etcnz"<:o:t'teilung und die Konrpctonz-

verteilunG" innerhalb der Bunclesrcgicrung. 

'-."" ~ -.. " . 
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